
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niederschrift –Öffentlicher Teil- 
zur Sitzung des Gemeinderates 

Sitzungstermin: Freitag, 04.05.2018 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 22:28 Uhr 

Ort, Raum: im Rathaus - Sitzungssaal 

Anwesend sind: 

1. Bürgermeister 

Schmitt, Roland  

2. Bürgermeister 

Hofstätter, Klaus  

3. Bürgermeister 

Friedrich, Klaus  

Mitglieder des Gemeinderates 

Dietsch, Reinhold  

Geulich, Robert  

Distler, Eva-Maria Dr.  

Dürr, Helga  

Gold, Julia  

Hauck, Volker  

Horak, Bernd  

Neuhöfer, Manfred  

Pohly, Josef  

Riedl, Detlev  

Schneider, Anke  

Siedler, Herbert Dr.  

Weigel, Lena  
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Wohlfart, Monika  

Wolf, Detlef  

Verwaltung 

Habersack, Markus  

Nickel, Klaus  

Ripperger, Stefan  

Zahn, Gerhard  

Erche, Julia  

 

Entschuldigt fehlen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Hesselbach, Robert  

Kuhn, Melanie  

Scheckenbach, Bernhard  
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T A G E S O R D N U N G: 
 
A) ÖFFENTLICHER TEIL 
 
 1   Gemeinderat Robert Hesselbach 

Antrag auf Entlassung aus dem Amt als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Rotten-
dorf zum 30.04.2018 
Vorlage: GL/020/2018 

  
 2   Neuerlass der Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule sowie der Gebührensatzung und 

Neuerlass der Schulordnung 
Vorlage: FV/015/2018 

  
 3   Umbau und Sanierung der ehemaligen Schule in Rottendorf OT Rothof 

Vorgehensweise in Bezug auf das Nebengebäude mit WC-Anlage im Außenbereich 
und die mobile Trennwand im ehemaligen Klassenzimmer Hauptgebäude 
Vorstellung des Brandschutzkonzeptes 
Vorlage: BT/005/2018 

  
 4   Thomas Graf 

Neubau eines Pferdestalls für 32 Pferde, einer Reithalle und einer Mistlege auf den Grundstücken 
Flurnummern 416 und 395, Flurlage "Hasenberg", Außenbereich 
Änderung der geplanten Zufahrt und Vergabe eines Straßennamens 
Vorlage: BV/044/2018 

  
 5   Gertrud Reuß-Emmerling, Helmut Emmerling 

Antrag auf Ausweisung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf vier Grundstücken südlich und nörd-
lich der Bahnlinie Würzburg/Schweinfurt in Rothof 
Vorlage: BV/049/2018 

  
 6   Deutsche Funkturm 

Neubau eines 39,93 m hohen Schleuderbetonmastes mit 6 m Aufsatzmast incl. Outdoor-Technik auf 
dem Grundstück Flurnummer 5216, westlich der Waldabteilung Herrnholz, Rothof, Außenbereich 
Vorlage: BV/045/2018 

  
 7   Bürgerliche Wahlgemeinschaft Rottendorf (BWG) 

Antrag auf Bepflanzung des Radweges Rottendorf-Würzburg entlang der Kreisstraße WÜ 28 bis zum 
"Gut Wöllried" 
Vorlage: BV/046/2018 

  
 8   Restaurant Huong Que, Bahnhofstraße 1, Inhaber Long Cau 

Antrag auf Einrichtung einer Kurzzeitparkzone für die öffentlichen Parkplätze entlang der Parkanlage 
"Alter Friedhof" 
Vorlage: BV/047/2018 

  
 9   Rottendorfer Weinprinzessin 

Antrag auf Verwendung des Gemeindewappens auf der Krone 
Vorlage: GL/019/2018 

  
 10   Rottendorfer Tennisclub; Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung einer Küchenzeile 

Vorlage: FV/014/2018 
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 11   Sonstiges 
  
 11.1   Informationen für den Gemeinderat 
  
 11.2   Fragen aus dem Gemeinderat 
  
 11.3   Fragen aus der Bürgerschaft 
  
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Damen und Herren des  Gemeinderates  sowie die erschienenen Zuhörerin-
nen und Zuhörer. Er stellt fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß, d. h. form- und fristgerecht geladen wurde 
und der Gemeinderat beschlussfähig ist.  
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Vor Eintritt in die Tagesordnung genehmigt der Gemeinderat das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 
13.04.2018. 
 
Ein aus der Mitte des Gemeinderats gestellter Antrag auf Beratung über Einstellung eines/einer Auszubil-
denden für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten im Kommunaldienst bzw. eines Beamten der 2. QE 
für die Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen wird einstimmig in die nichtöffentliche Gemeinderatssitzung 
verwiesen. 
 
 
1 Gemeinderat Robert Hesselbach 

Antrag auf Entlassung aus dem Amt als ehrenamtliches Gemeinderatsmitglied 
der Gemeinde Rottendorf zum 30.04.2018 
Vorlage: GL/020/2018 

 
Sachverhalt:  
Mit Schreiben vom 24.04.2018 teilt Gemeinderat Robert Hesselbach (SPD) mit, dass er sein Amt als Ge-
meinderat mit Ablauf des 30.04.2018 aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben werde. Er bittet um 
entsprechende Beschlussfassung durch den Gemeinderat.  
 
Bürgermeister Roland Schmitt bedauert diesen Schritt von Herrn Robert Hesselbach. Herr Hesselbach war 
am 01.05.2018 genau 40 Jahre im Gemeinderat. Seit 01.05.1978 ist er auch Fraktionsvorsitzender der 
SPD-Fraktion im Rottendorfer Gemeinderat. Er war in sämtlichen Ausschüssen Mitglied oder stellvertreten-
des Mitglied und Verbandsrat in den Zweckverbänden Abwasserbeseitigung Großraum Würzburg und 
Randersackerer Gruppe. Herr Hesselbach war in diesen 40 Jahren ein besonders aktives und engagiertes 
Mitglied im Rottendorfer Gemeinderat. Während dieser Zeit entstanden einige Bebauungspläne und Er-
schließungsmaßnahmen, es gab städtebauliche Wettbewerbe und viele Bauvorhaben. Herr Robert Hes-
selbach wirkte bei allen Maßnahmen mit anerkennenden Ideen, verlässlich und verantwortungsvoll mit. Als 
Dank und Anerkennung für sein politisches Wirken im Gemeinderat bekam er bereits die Kommunale 
Dankurkunde im Jahr 1996 und die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze im Jahr 2008. Auch die 
Gemeinde wird Herrn Robert Hesselbach bei passender Gelegenheit den entsprechenden Dank und die 
Anerkennung für sein langjähriges Wirken hier im Gemeinderat und für die Gemeinde Rottendorf ausspre-
chen. 
 
Eine weitergehende schriftliche Begründung für den Antrag auf Amtsverzicht ist nach der seit 2014 gel-
tenden Rechtslage nicht mehr erforderlich. Insbesondere sind keine sog. „wichtigen Gründe“ wie Krank-
heit, berufliche Zwänge, usw. mehr anzuführen (Art. 48 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG). 
 
Die Erklärung stellt rechtlich einen Antrag auf Entlassung aus dem kommunalen Ehrenamt dar (Art. 19 Abs. 
1 GO). Ein Ermessensspielraum ist dem Gemeinderat nicht eingeräumt. Der Gemeinderat hat in der Sit-
zung am 04.05.2018 per Beschluss über den Antrag abzustimmen.  
 
Nach Beschlussfassung über den Antrag rückt die direkt gewählte Listennachfolgerin in den Gemeinderat 
nach. Die Listennachfolgerin wird durch Vereidigung in der nächsten Gemeinderatssitzung in das Ehren-
amt berufen und vorher durch den ersten Bürgermeister verständigt. Sie muss die Berufung innerhalb einer 
Woche nach Verständigung schriftlich annehmen. Eine Ablehnung des Ehrenamtes ist möglich.  
 
Sie muss außerdem die Bereitschaft zur Eidesleistung oder zur Ablegung des Gelöbnisses nach Art. 31 
Abs. 4 GO erklären.  
 
Bei der Listennachfolgerin handelt es sich um Frau Doris Wolf, Nordring 6, 97228 Rottendorf. 
 
Frau Gemeinderätin Dr. Eva-Maria Distler nimmt an der Beratung und Abstimmung zu diesem Tagesord-
nungspunkt wegen persönlicher Beteiligung nicht teil. 
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Beschluss:  
Dem Antrag des Gemeinderates Robert Hesselbach auf Entlassung aus dem Amt als ehrenamtliches Ge-
meinderatsmitglied wird gem. Art. 19 Abs. 1 GO mit Wirkung vom 05.05.2018 stattgegeben. Der erste 
Bürgermeister hat die Listennachfolgerin zu verständigen. Diese hat die Berufung ab dem Zeitpunkt der 
Verständigung innerhalb einer Woche schriftlich oder zur Niederschrift anzunehmen und die Bereitschaft 
zur Eidesleistung zu erklären. Die Listennachfolgerin ist in der nächsten Gemeinderatssitzung zu vereidi-
gen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig.   
 
 
2 Neuerlass der Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule sowie der Ge-

bührensatzung und Neuerlass der Schulordnung 
Vorlage: FV/015/2018 

 
Sachverhalt:  
Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen hat in seiner Sitzung am 23.04.2018 die Satzung für die 
kommunale Sing- und Musikschule, die Gebührensatzung und die Schulordnung vorberaten. 
 
Die Satzung für die Musikschule wurde auf den aktuellen Stand gebracht. Ebenso wurden die neuen An-
forderungen und die geforderten Standards für eine Musikschule aufgenommen. 
 
In der Gebührensatzung werden die Gebührenermäßigungen neu geregelt. Die Gebühren ab dem 
01.09.2018 werden um durchschnittlich 10 v. H. erhöht. 
 
Die Schulordnung wurde auf die aktuellen Bedürfnisse der Musikschule zugeschnitten und aktualisiert. 
 
Der Ausschuss Hauptverwaltung und Finanzen empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, die beiden Sat-
zungen sowie die neue Schulordnung zu beschließen. 
 
Im Rahmen der Diskussion wurde kurz erörtert, ob man die Gebühren für Kinder und Jugendliche nicht auf 
dem aktuellen Stand belassen sollte, um möglichst vielen Jugendlichen eine musikalische Ausbildung zu 
ermöglichen. 
 
Daraufhin erging folgender 
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt  

a) die beigefügte Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule der Gemeinde Rottendorf   
b) die Gebührensatzung für die Musikschule und  
c) die neugefasste Schulordnung. 

 
Die Satzungen sowie die Schulordnung sollen zum 01.09.2018 in Kraft treten. 
 
Abstimmungsergebnis:   
zu a) Einstimmig 
zu b) 12:6 und damit angenommen 
zu c) Einstimmig 
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3 Umbau und Sanierung der ehemaligen Schule in Rottendorf OT Rothof 

Vorgehensweise in Bezug auf das Nebengebäude mit WC-Anlage im Außenbe-
reich 
und die mobile Trennwand im ehemaligen Klassenzimmer Hauptgebäude 
Vorstellung des Brandschutzkonzeptes 
Vorlage: BT/005/2018 

 
Sachverhalt: 
Das Nebengebäude im Freibereich der ehemaligen Schule Rothof ist in einem stark baufälligen Zustand. 
Herr Eirich vom Architekturbüro Menig zeigt die eingehende Untersuchung des Nebengebäudes, die er-
hebliche Schadensbilder aufweist mit Rissbildungen bis zu 5-6 cm Breite im gesamten hinteren Bereich des 
Gebäudes. Der hinzugezogene Statiker führt diese auf die mangelhafte Fundamentierung und die vorherr-
schenden Bodenverhältnisse zurück. Die Ausbesserung bzw. Unterfangung der schadhaften Fundamente 
sei zwar möglich, wäre aber mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden und es gäbe auch keine Sicher-
heit, dass es nicht wieder Setzungen und in Folge erneute Rissbildungen geben könnte. Das beauftragte 
Architekturbüro rät deshalb nach eingehender Schadensuntersuchung von einer Sanierung des Gebäudes 
ab, da dies die unwirtschaftlichste Lösung wäre. Wirtschaftlichere Alternative wäre die Errichtung eines 
einfachen Ersatzbaus an gleicher Stelle und in gleichem Umfang, dies würde Kosten in Höhe von ca. 
160.000,- € netto verursachen. Denkbar wäre auch die dauerhafte Aufstellung von Sanitärcontainern mit 
Lagerflächen, diese könnten beispielsweise durch Anbringen einer Holzverschalung außen optisch aufge-
wertet werden. Dies würde ca. 95.000,- € netto (70.000,- € Container und 25.000,- € Lagerfläche) kos-
ten.   
Aus dem Gemeinderat kommt die Anregung, die Lagerfläche bei den Containern wegzulassen, um die 
Kosten hierfür einzusparen und stattdessen beispielsweise eine Doppelgarage zur Lagerung aufzustellen. 
Herr Eirich entgegnet, dass eine Fertigdoppelgarage aufgestellt werden kann. Hierfür würden aber eben-
falls Kosten von ca. 25.000,- € netto entstehen. 
Von einem Gemeinderat kommt die Anregung, zu untersuchen, ob in Verbindung mit der Neuerrichtung 
der Nebengebäude eine Neugestaltung der Ausschanksituation möglich wäre.  
Ebenfalls vorgestellt wird das für die Ausführung notwendige Brandschutzkonzept für das Hauptgebäude. 
Dieses wurde im Vorfeld durch das hinzugezogene Ingenieurbüro März mit dem Landratsamt abgestimmt. 
Die Kosten der darin enthaltenen Maßnahmen, die bei einer Prüfung durch das Landratsamt erforderlich 
wären, um das vorerst unausgebaute Dachgeschoss später auch wieder einer Nutzung zuzuführen, belau-
fen sich auf ca. 50.000,- € netto. Es gäbe jedoch die Möglichkeit, diese Kosten zu reduzieren, wenn man 
ein weiteres Fachbüro für die Prüfung hinzuzieht, das alternativen Kompensationsmaßnahmen zustimmen 
würde.  
Bei der Erstellung der Leistungsverzeichnisse wurde auch die mobile Trennwand im ehemaligen Klassen-
zimmer berücksichtigt. Hierzu ist noch keine endgültige Entscheidung erfolgt. Es wurde auch der Austausch 
der alten Wand gegen eine neue vorgeschlagen. Da dies jedoch einen hohen Kostenfaktor (ca. 20.000,- 
€) darstellt, muss hierüber im Vorfeld eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, da dieser Posten 
nicht als Eventualposition in die Ausschreibung übernommen werden kann. 
 
Beschluss:  

a) Das Nebengebäude soll nicht saniert werden. Stattdessen soll das Architekturbüro zur Möglichkeit 
einer verkleideten Containerlösung Vorschläge zu Ausführungsart, Größe und evtl. alternativen 
Standorten machen. 

b) Ein weiteres Büro zur Prüfung des Brandschutzkonzeptes mit alternativen Kompensationsmaßnah-
men soll beauftragt werden.  

c) Eine neue, mobile Trennwand soll nicht eingeplant werden. 
 
Abstimmungsergebnis:   

a) Nebengebäude:  Einstimmig 
b) Brandschutzkonzept:  Einstimmig 
c) mobile Trennwand:  Einstimmig 
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4 Thomas Graf 
Neubau eines Pferdestalls für 32 Pferde, einer Reithalle und einer Mistlege auf 
den Grundstücken Flurnummern 416 und 395, Flurlage "Hasenberg", Außenbe-
reich 
Änderung der geplanten Zufahrt und Vergabe eines Straßennamens 
Vorlage: BV/044/2018 

 
Sachverhalt:  
Bürgermeister Schmitt erläutert den von Herrn Thomas Graf gestellten Antrag, die Änderung der Zufahrt 
zum Neubau seines Pferdehofes in der Flurlage „Hasenberg“ anhand des zur Sitzung vorliegenden Lage-
planes. Diesen Antrag hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 16. April 2018 vorberaten und einen 
entsprechenden Beschlussvorschlag an den Gemeinderat erarbeitet. Dieser Vorschlag lag der Ladung zu 
dieser Gemeinderatssitzung bei. Der Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Erschließungsverein-
barung dahingehend zu ändern, dass der Bauherr die Zufahrt für das gesamte geplante Anwesen über 
den „Griesweg“ und weiter über die Wege mit den Flurnummern 411, 396 und 415 organisiert. Die 
letztgenannten Wege müssen dann für die notwendige Belastbarkeit ausgebaut und den Bedürfnissen des 
Bauherrn angepasst werden. Eine entsprechende Erschließungsvereinbarung ist abzuschließen. 
 
Für die Versorgung mit Strom- und Telekommunikationsleitungen ist die Angabe einer offiziellen Adresse 
erforderlich. Dazu ist es notwendig, eine Straßenbezeichnung zu vergeben. Der Bauausschuss hat vorge-
schlagen, dem neu zu errichtenden Anwesen die Straßenbezeichnung „Hasenberg“ zu geben. Der Ge-
meinderat fasst nach kurzer Beratung folgenden   
 
Beschluss:  
1. Der Gemeinderat schließt sich der Empfehlung des Bauausschusses an und stimmt dem Antrag auf 

Änderung der Baustellenzufahrt zu. Über diese Baustellenzufahrt (gelbe Trasse) kann zukünftig die ge-
samte Erschließung abgewickelt werden. Die Erschließungsvereinbarung mit dem Bauherrn ist entspre-
chend zu ändern. Der beantragten Änderung der allgemeinen Zufahrt (grüne Trasse) kann aus den im 
Bauausschuss festgestellten Gründen nicht zugestimmt werden. 
 

2. Das geplante Anwesen erhält die Straßenbezeichnung „Hasenberg“. 
 
Abstimmungsergebnis:  Für beide Beschlüsse: Einstimmig.  
 
 
5 Gertrud Reuß-Emmerling, Helmut Emmerling 

Antrag auf Ausweisung von Freiflächenphotovoltaikanlagen auf vier Grundstü-
cken südlich und nördlich der Bahnlinie Würzburg/Schweinfurt in Rothof 
Vorlage: BV/049/2018 

 
Sachverhalt:  
Bürgermeister Schmitt berichtet, dass entsprechend dem Antrag von Frau Gertrud Reuß-Emmerling und 
Herrn Helmut Emmerling südlich und nördlich der Bahnlinie Würzburg/Schweinfurt für vier Grundstücke 
die bauleitplanerischen Voraussetzungen (durch Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung 
eines Bebauungsplanes) für den Bau von Freiflächenphotovoltaikanlagen geschaffen werden sollen. Die 
Gründe werden im Einzelnen (der Antrag lag der Ladung zu dieser Sitzung bei) dargelegt.  
 
Zur planungsrechtlichen Situation berichtet der Vorsitzende, dass im Gegensatz zu Windkraftanlagen, 
Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 5 privilegiert sind. Daher ist in jedem 
Fall für die Errichtung solcher Anlagen die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Damit einher 
geht in diesem Fall auch die Änderung des Flächennutzungsplanes, weil auf den betreffenden Grundstü-
cken „Flächen für die Landwirtschaft“ ausgewiesen sind. Die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanla-
gen auf den genannten Grundstücken widerspricht der am 20. April 2012 vom Gemeinderat beschlosse-
nen Standortuntersuchung für derartige Anlagen. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 16. April 2016 den Antrag vorberaten und hat für den Ge-
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meinderat einen Beschlussvorschlag erarbeitet. Dieser Vorschlag wurde inhaltlich eingehend diskutiert. Die 
geplanten Anlagen, so wurde argumentiert, liegen zu nahe an der Rothofer Wohnbebauung und stören 
das Ortsbild empfindlich. Ein anderes Ratsmitglied befürchtet, dass bei einer Abweichung von der 
Standortuntersuchung ein „Flickerlteppich“ solcher Anlagen über die ganze Gemarkung verteilt entstehen 
könnte. Genau aus diesem Grund wurde die Standortanalyse erstellt. Zwei Gemeinderatsmitglieder spra-
chen sich dafür aus, die beantragten Flächen durch entsprechende Bauleitplanung für Freiflächenphotovol-
taikanlagen auszuweisen. Die entlang der Bundesautobahn BAB A 7 vorgesehenen Anlagen könnten 
wegen der teilweise dort geplanten Parkplätze nicht verwirklicht werden. Wie bereits in der Bauausschuss-
sitzung angesprochen, könnten solche Anlagen bei entsprechender Unterpflanzung eine Bereicherung der 
Natur darstellen, weil diese Flächen naturnah gestaltet werden können und nicht mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt werden. Mehrheitlich kommt der Gemeinderat zu dem Schluss, dass von den in der Standortun-
tersuchung festgelegten Flächen nicht abgewichen werden soll und fasst nach Abschluss der Erörterung 
folgenden  
 
Beschluss:  
Dem Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für Freiflächenphotovoltaikanlagen auf den Grundstü-
cken mit den Flurnummern 5181, 5186, 5184 und 5220 wird aus den nachfolgend genannten Gründen 
nicht zugestimmt: 
 
Belange der Landwirtschaft (Bodengüte) 
In Rottendorf insbesondere im Talraum der „Landleite“ befinden sich die besten Böden des Gemeindege-
bietes. Hier liegen gute bis sehr gute Lößböden vor. Die Böden auf den beantragten Flächen weisen in 
weiten Bereichen Wertzahlen von weit über 70 auf. Nach Möglichkeit sollten solche gute Böden der 
landwirtschaftlichen Nutzung nicht entzogen werden. Nach dem Landesentwicklungsprogramm und dem 
Regionalplan kommt bei allen Planungen – insbesondere auf solch guten Böden – der Landwirtschaft 
besondere Bedeutung zu. Eine flächendeckende, vielfältige, nachhaltige Landwirtschaft soll erhalten wer-
den, die die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens, den Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erzeu-
gung hochwertiger, gesundheitlich einwandfreier landwirtschaftlicher Produkte dauerhaft gewährleistet 
(Ziel des Landesentwicklungsprogramm B IV 2.1. Z). 
 
Belange des Naturschutzes (Biotop und Artenschutz) 
Um erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensraumkomplexe und Artenvorkommen zu vermeiden, sollte 
auch in den für den Arten- und Biotopschutz wertvollen Bereichen von einer Überbauung mit Photovolta-
ikmodulen abgesehen werden. Eine Konzentration dieser wertvollen Strukturen befindet sich im Prüfkorri-
dor vor allen im Talraum der „Landleite“, der von der Bahnlinie begleitet wird. Östlich und nordöstlich der 
Ortslage Rothof liegen einige lineare Biotopstrukturen innerhalb des Prüfgebietes. Auch diese sollten erhal-
ten werden.  
 
Belange des Orts- und Landschaftsbildes und der Naherholung 
Im Bereich des Prüfkorridors entlang der Bahnlinien ist die Landschaft geprägt durch land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Täler und Hänge. Hier liegen sowohl naturschutzfachlich wertvolle Flächen als auch 
aufgrund dieses naturräumlichen Strukturreichtums für Landschaftsbild und Erholung wesentliche Bereiche. 
Insbesondere auch um den unteren Rothof würde die Errichtung der großflächigen Photovoltaikflächen das 
Landschaftsbild im ortsnahen Bereich beeinträchtigen. 
 
Abstimmungsergebnis:  16 gegen 2 Stimmen 
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6 Deutsche Funkturm 

Neubau eines 39,93 m hohen Schleuderbetonmastes mit 6 m Aufsatzmast incl. 
Outdoor-Technik auf dem Grundstück Flurnummer 5216, westlich der Waldab-
teilung Herrnholz, Rothof, Außenbereich 
Vorlage: BV/045/2018 

 
Sachverhalt:  
Der Vorsitzende berichtet, dass die Deutsche Funkturm GmbH auf dem Grundstück Flurnummer 5216 an 
der Südwestecke der Waldabteilung „Herrnholz“ in Rothof auf einem privaten Grundstück die Errichtung 
eines insgesamt ca. 45 m hohen baugenehmigungspflichtigen Schleuderbetonmastes mit Sendeantennen 
für eine Mobilfunkbasisstation plant. Das Grundstück liegt im Außenbereich im Sinne des § 35 des Bauge-
setzbuches. Im Außenbereich sind Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert ist und das Vorhaben gemäß Abs. 1 Nr. 4 unter anderem der 
öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen dient. Dies ist hier der Fall. Die Anlage ist 
damit privilegiert. Der Herstellung einer Zufahrt und der Verlegung eines Stromversorgungskabels entlang 
des gemeindlichen Waldgrundstückes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.01.2018 bereits 
zugestimmt. Die erforderliche Erschließung ist damit gesichert. Weder Wasserversorgung noch Abwasser-
beseitigung sind notwendig. Das Einvernehmen für Außenbereichsvorhaben ist dem Gemeinderat vorbe-
halten. Bei der anschließenden Erörterung des Antrages im Gemeinderat wurde von mehreren Gemeinde-
räten die Meinung vertreten, die Anlage sei mit einer geplanten Höhe von 45 m (einschließlich Antennen) 
an dieser Stelle zu hoch und landschaftsoptisch zu dominant. Einer „Verspargelung“ der Landschaft müsse 
entgegengetreten werden. Der Gemeinderat fasste nach Erörterung folgenden  
 
Beschluss:  
Dem oben genannten Bauantrag erteilt der Gemeinderat das Einvernehmen der Gemeinde Rottendorf.  
 
Abstimmungsergebnis:  12 gegen 6 Stimmen 
 
 
7 Bürgerliche Wahlgemeinschaft Rottendorf (BWG) 

Antrag auf Bepflanzung des Radweges Rottendorf-Würzburg entlang der Kreis-
straße WÜ 28 bis zum "Gut Wöllried" 
Vorlage: BV/046/2018 

 
Sachverhalt:  
Bürgermeister Schmitt berichtet, dass der Antrag zwischenzeitlich mit dem Straßenbauamt besprochen 
wurde. Insgesamt wird der Vorschlag, die lückige Bepflanzung entlang des Radweges zu schließen auch 
von der Verwaltung begrüßt und unterstützt, zumal bei einem geplanten Ausbau des „Gutes Wöllried“ mit 
Hofladen, Vinothek und Biergarten mit einer weiteren Zunahme des Fußgänger- und Radfahrverkehrs zu 
rechnen ist. 
 
Die Verwaltung hat den Antrag an den Landkreis Würzburg als Grundstückseigentümer und Straßenbau-
lastträger weitergeleitet. Von dem mit der Verwaltung der Kreisstraßen beauftragten Straßenbauamt 
Würzburg, wurde mit Mail vom 18. April mitgeteilt, dass bei einem Stammdurchmesser ab 8 cm ein Ab-
stand von 7 m zum Fahrbahnrand, oder die Herstellung von Schutzplanken entlang der Bepflanzung not-
wendig wäre. Aus diesem Grund könne der Bepflanzung nicht zugestimmt werden, weil nach neuen recht-
lichen Vorgaben die Neubepflanzung des Seitenstreifens als Hindernis eingestuft werden muss und damit 
der Verkehrssicherheit entgegensteht.  
 
Die Verwaltung hat dem Straßenbauamt daraufhin mitgeteilt, dass die Nachpflanzung in dem vorhande-
nen lückenhaften Heckenstreifen ausschließlich im Bereich der vorhandenen Böschung als Heckenbe-
pflanzung in schräg zum Hang verlaufenden Riefen auf einer Gesamtlänge von ca. 400 m erfolgen soll. 
Es sei nicht angedacht, Gewächse die mehr als 8 cm Stammdurchmesser erreichen zu pflanzen. Bei re-
gelmäßigem Rückschnitt dürfte dies auch nicht zu erwarten sein. Entsprechend dem Schreiben des Stra-
ßenbauamtes müsste dann ein Abstand von 3 m zum Fahrbahnrand ausreichend sein. Ferner wurde gebe-
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ten noch folgende Angaben zu machen damit die Gemeinde Rottendorf den für die Bepflanzung notwen-
digen Aufwand besser abschätzen kann. 
 
 Ist ein Bepflanzungsplan notwendig, wenn ja, welchen Anforderungen werden an diesen gestellt? 
 Gibt es von Seiten der Straßenbauverwaltung Anforderungen an die Art und Qualität der Pflanzen? 
 Wie wird die zukünftige Pflege des gesamten Grünstreifens insbesondere der notwendige Rückschnitt 

geregelt und wer ist dafür zuständig? 
 Bei einer Heckenpflanzung dürfte die Gefahr einer Schädigung des Radweges und der Fahrbahn der 

WÜ 28 durch Wurzelwerk zu vernachlässigen sein. Wenn nein, wurde um einen Formulierungsvor-
schlag für eine Haftungsübernahme im Schadensfall gebeten. 

 Gibt es aus Sicht des Straßenbauamtes noch andere Punkte die in diesem Zusammenhang geregelt 
werden müssen? 
 

Auf diese Anfrage steht eine Antwort der Bundesstraßenverwaltung noch aus. Die Ausführung der Pflanz-
arbeiten sollte unabhängig von der Antwort wegen der besseren Anwachsbedingungen in jedem Fall auf 
die Herbstmonate 2018 verschoben werden. 
 
Bei der anschließenden Diskussion wird empfohlen, den Ausführungsbeschluss in jedem Fall zu fassen, die 
Details aber noch mit der Straßenverwaltung abzuklären. Die aus dem Rat geäußerten Wünsche reichen 
von einer Heckenbreite von mindestens 2 Metern über einen möglichst geringen Abstand zum Radweg bis 
zu der Befürchtung, die fehlende Sichtverbindung zur Straße könne auch problematisch sein. Es wird 
schließlich vorgeschlagen, zunächst einen Ortstermin mit der Straßenverwaltung durchzuführen, um die 
von dort erhobenen Forderungen auch in der Planung umsetzen zu können. Es besteht Einigkeit, die Ent-
scheidung bis nach diesem Ortstermin zu verschieben, weil die Bepflanzung ohnehin erst im Herbst ausge-
führt werden soll. 
 
Beschluss:  
Ein Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt wird nicht gefasst. 
 
 
8 Restaurant Huong Que, Bahnhofstraße 1, Inhaber Long Cau 

Antrag auf Einrichtung einer Kurzzeitparkzone für die öffentlichen Parkplätze 
entlang der Parkanlage "Alter Friedhof" 
Vorlage: BV/047/2018 

 
Sachverhalt:  
Der Inhaber des Restaurants „Huong Que“, Herr Long Cau, stellt mit beiliegendem Schreiben den Antrag 
für die Parkplätze entlang der Parkanlage „Alter Friedhof“ eine zeitliche Befristung der Parkdauer festzu-
legen. Ähnlich sei dies am Kirchplatz und in der Würzburger Straße geschehen.  
 
Die Verwaltung hat sich in ihrer Stellungnahme gegen die zeitliche Einschränkung der Parkdauer ausge-
sprochen und eine Ablehnung des Antrages empfohlen. Die anschließende Diskussion im Gemeinderat 
zeigt allerdings eine andere Meinung. Mehrheitlich vertreten die Gemeinderatsmitglieder die Auffassung, 
dass für eine Anzahl von Parkplätzen wie in der Würzburger Straße und am Kirchplatz eine Parkzeitbefris-
tung angeordnet werden solle. Nach Erörterung der genauen Ausgestaltung dieser Parkzeitbefristung fasst 
der Gemeinderat folgenden  
 
Beschluss:  
Dem Antrag des Herrn Long Cau auf eine Parkzeitbefristung wird zugestimmt. Für sechs Parkplätze an-
schließend an den „Carsharingstellplatz“ nach Osten wird die Parkzeit in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr 
auf zwei Stunden befristet. Eine Parkscheibe ist zu verwenden. Die Verwaltung wird beauftragt, die not-
wendige verkehrsrechtliche Anordnung zu erlassen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
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9 Rottendorfer Weinprinzessin 
Antrag auf Verwendung des Gemeindewappens auf der Krone 
Vorlage: GL/019/2018 

 
Sachverhalt:  
Im Rahmen des Rottendorfer Weinfrühlings 2018 wurde die erste Rottendorfer Weinprinzessin Sandra I. 
gewählt. Sie benötigt natürlich auch eine Krone. Auf dieser Krone ist das Wappen der Gemeinde Rotten-
dorf enthalten. 
 
Nach Art. 4 Abs. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung ist hierfür die Genehmigung der Gemeinde erfor-
derlich.  
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat erteilt die Genehmigung, dass das Wappen der Gemeinde Rottendorf auf der Krone 
der Rottendorfer Weinprinzessin Verwendung finden und enthalten sein darf. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig.  
 
 
10 Rottendorfer Tennisclub; Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung einer Küchen-

zeile 
Vorlage: FV/014/2018 

 
Sachverhalt:  
Der Rottendorfer Tennisclub hat mit Schreiben vom 23.04.2018 einen Antrag auf Zuschuss für die An-
schaffung einer neuen Küchenzeile gestellt. Die aktuelle Küche ist in einem sehr schlechten Zustand und 
muss zeitnah ersetzt werden. 
 
Der Rottendorfer Tennisclub bittet um Freigabe der Beschaffung in 2018. Die Auszahlung des Förderbe-
trags soll aus Mitteln des Haushalts 2019 erfolgen. Die geschätzten Kosten betragen 3.000 €. 
 
Beschluss:  
Die Gemeinde erteilt dem Rottendorfer Tennisclub die vorzeitige Freigabe für die Beschaffung der Kü-
chenzeile. Die Maßnahme wird mit 10 v. H., jedoch mit höchstens 300 € gefördert. Die Auszahlung der 
Förderung erfolgt aus Mitteln des Haushalts 2019. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
11 Sonstiges 
 
11.1 Informationen für den Gemeinderat 
 
 Die Anregung aus der letzten Gemeinderatssitzung, ob die Bürgerbusse der Gemeinde Rottendorf 

evtl. auch für Fahrten zur Landesgartenschau genutzt werden könnten, da die Parkgebühren dort so 
teuer sind, wurde an Frau Mirjam Gawenda vom Haus der Begegnung heran getragen. Diese wird 
die Anregung bei der nächsten Fahrerbesprechung am 17. Mai 2018 vorbringen. Die Gemeinde 
wird anschließend über das Ergebnis bzw. weitere Vorgehen wieder informiert. 
 

 Die Leiterin des Hauses der Begegnung Frau Mirjam Gawenda ist schwanger. Sie ist voraussichtlich 
noch bis Ende August 2018 im Dienst. Anschließende Mutterschaftsvertretung erfolgt durch Frau 
Hahn. Diese hat sich heute bei Bürgermeister Roland Schmitt vorgestellt und ist bisher in der Ehren-
amtskoordination im Bereich Asyl bei der Caritas tätig. Die Einweisungsphase wird ca. zwei Wochen 
dauern. Es ist geplant, dass sich Frau Hahn evtl. in der Juli-Sitzung dem Gemeinderat vorstellt.  
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 Die ebenfalls in der letzten Gemeinderatssitzung angesprochenen Wartezeiten bei der Schülerbeför-
derung nach Rothof entstehen wohl dadurch, dass der Schulbus, der aus Würzburg kommt später in 
Rottendorf eintrifft. Dieser nimmt in Rottendorf dann auch die Kinder auf, die zur gewohnten Zeit aus 
Dettelbach kommen und befördert diese mit nach Rothof. Die Verwaltung ist dabei mit der WVV zu 
klären, warum der Schulbus aus Würzburg später kommt und ob hier wieder eine Änderung möglich 
ist. 

 
 
11.2 Fragen aus dem Gemeinderat 
 
 Es wird nach dem Sachstand hinsichtlich der Einrichtung einer künstlichen Bewässerung für den Be-

reich am Kriegerdenkmal und im Wasserschlossgarten gefragt? Der Vorsitzende führt aus, dass die 
Bewässerung derzeit zum Großteil mit Brunnenwasser erfolgt über einen provisorischen Schlauch, der 
über die Hauptstraße läuft. Aktuell ist ein Angebot für ein Spülsystem über die Kreuzung Pfarrgasse bis 
zum Wasserschloss, welches mit Brunnenwasser betrieben werden kann, angefragt. Sollte dies nicht 
funktionieren, wäre der nächste Schritt eine Leitung zum Kriegerdenkmal zu verlegen, wo sich bereits 
ein Anschluss für einen benachbarten Brunnen befindet. Bauhof und Verwaltung arbeiten an einer gu-
ten Lösung. 
 

 Nach der Algenbekämpfung im Seerosenteich des Wasserschlossgartens wird gefragt? Bürgermeister 
Roland Schmitt gibt zur Auskunft, dass aktuell biologische Mittel zur Algenbekämpfung eingesetzt 
werden. Dies ist aber sicher nicht die endgültige Lösung. Auch hier arbeitet das technische Bauamt an 
der Lösung.  

 
 Ein Zeitungsartikel, der Rottendorf zum Sperrgebiet für die Faulbrut Krankheit bei Bienen erklärt wird 

angesprochen. Der Gemeinderat fragt, ob der Verwaltung hierzu bereits weitere Informationen vor-
liegen? Wie der Vorsitzende berichtet, haben er und die Verwaltung diese Information bisher auch nur 
aus der Presse. Wir werden uns aber um weitere Informationen bemühen und dem Gemeinderat be-
richten. 

 
 
11.3 Fragen aus der Bürgerschaft 
 
 Zum Tagesordnungspunkt „Umbau und Sanierung der ehemaligen Schule in Rothof in Bezug auf das 

Nebengebäude“ wird bestätigt, dass eine Ausschankfläche im Nebengebäude bereits anlässlich der 
Versammlung der Rothofer Bürger vorgeschlagen wurde und dies auch die Meinung vieler Rothofer 
Bürger ist.  
 

 Die Bepflanzung des Randstreifens am Radweg von Rottendorf zum Gut Wöllried wird dagegen kri-
tisch gesehen. Hierdurch entsteht eine zusätzliche Beschattung des Radweges, was im Winter zu Glät-
tegefahr führen kann. 

 
 
 
 
 
Der Vorsitzende 

 
Roland Schmitt, 1. Bürgermeister 
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